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Auftrag zur Stromlieferung 
für die Verbrauchsstelle:  
 
 

Auftraggeber / Kunde (Rechnungsanschrift) 

 Haushalt  Sonstiges 

   
 Name / Firma Vorname  Geb.-Datum 

   
 2. Name (bei Firma Geschäftsführer und Steuernummer) Geb.-Datum 

 
 Straße Hausnummer 

  
 Postleitzahl Ort 

  
 Telefon Mobil 

 
 E-Mail 

Firma, Branche   

Eigentümer / Vermieter 

  
 Name / Firma Vorname 

 
 Straße Hausnummer 

  
 Postleitzahl Ort 

Stromprodukt: WF-akonto Strom
1)

 

Für die Lieferung von elektrischer Energie an der vereinbarten 
Abnahmestelle wird aufgrund der jeweils gültigen Strompreise 
in Rechnung gestellt: 

Preisstand 
01.01.2011 

Grundpreis2) 
EUR/Jahr 

Arbeitspreis 
ct/kWh 

   bis 2.399 kWh/Jahr 34,63 23,25 

2.400 bis 5.999 kWh/Jahr 42,91 22,56 

ab 6.000 kWh/Jahr - 3) 23,99 

Die Arbeitspreise von WF-akonto entsprechen immer den 
Arbeitspreisen von WF-eco. Die Grundpreise betragen 50 % 
der Grundpreise von WF-eco. Preisänderungen erfolgen in 
gleicher Höhe und zu den gleichen Terminen wie bei WF-eco. 

1) 
WF-akonto  hat eine Grundlaufzeit von 12 Monaten, danach Verlän-

gerung um jeweils 12 Monate. Die Kündigungsfrist beträgt 1 Monat 
zum Monatsende. 

2)
 Der Grundpreis gilt für einen Eintarifzähler. Bei Einsatz anderer 

Messeinrichtungen wird die Differenz der Verrechnungspreise zusätz-
lich berechnet. 

3)
 Bei einem Jahresverbrauch von mehr als 6.000 kWh/Jahr entfällt der 

Grundpreis und der Kunde erhält eine Gutschrift von 50,00 EUR/Jahr; 
die Abrechnung erfolgt taggenau. 

Der Stromliefervertrag wird zu dem in unserer Bestätigung 
genannten Termin wirksam. Die genannten Preise sind End-
preise und enthalten die zurzeit gültige Umsatzsteuer von 19 %. 

Bitte beachten Sie auch die Angaben zur Zahlungsweise in den 
Allgemeinen Vertragsbedingungen. 

 
 
 

Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH 
Am Wasserwerk 2, 38304 Wolfenbüttel 
Telefon: 05331 408-114 Fax: 408-422 
service@stadtwerke-wf.de / www.stadtwerke-wf.de  

Anlass (bitte nur eins ankreuzen) 

 Ich bin neu eingezogen am A 
 Datum der Übernahme 

 Ich möchte meinen Anbieter bzw. bestehenden Vertrag 
schnellstmöglich wechseln. 

 Mein bisheriger Versorger: A 
  Name 

 Meine bisherige Kunden-Nr.: A 

Stromzähler 

  
 Stromzählernummer Zählerstand 

  
 ggf. 2. Zählwerk  Zählerstand 

  
 Jahresverbrauch in kWh bzw. angemessener Abschlag/Monat in EUR 

Bankverbindung (erforderlich) 

Der Kontoinhaber erteilt der Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH für 
anfallende Abschlags- und Rechnungsbeträge widerruflich eine 
Einzugsermächtigung: 

 
 Name des Kontoinhabers 

 
 Kontonummer 

 
 Bankleitzahl 

 
 Name und Ort des Kreditinstituts 

  
  Datum Unterschrift des Kontoinhabers 

Auftragserteilung 

Ich beauftrage die Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH zu deren 
umseitig abgedruckten Allgemeinen Vertragsbedingungen 
sowie der StromGVV und den Ergänzenden Bedingungen der 
Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH die oben genannte Ver-
brauchsstelle mit Strom zu beliefern. Gleichzeitig bevollmächti-
ge ich die Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH den für die Ver-
brauchsstelle eventuell bestehenden Stromliefervertrag zu 
kündigen und die für die Stromlieferung erforderlichen Verträge 
mit dem zuständigen Netzbetreiber zu schließen. 

Widerrufsrecht 

Mir ist bekannt, dass ich diesen Auftrag ohne Angabe von 
Gründen innerhalb von 14 Tagen in Textform (z. B. Brief, Fax, 
E-Mail) bei der Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH widerrufen 
kann. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs. 

  
  Datum Unterschrift(en) des(r) Auftraggeber(s) 
 
 
 

 

Handelsregistereintrag:  HRB 7363 beim Amtsgericht Braunschweig 
Bankverbindungen: Nord/LB Wolfenbüttel  Kto. 9 802 166  BLZ 250 500 00 
  Deutsche Bank AG  Kto. 0 107 441 00  BLZ 270 725 37 



 

Allgemeine Vertragsbedingungen für Stromlieferungen in Niederspannung 
 
 
1. Voraussetzungen für die Stromlieferung 

 Die Lieferstelle liegt in dem Gebiet, in dem die Stadtwerke Wol-
fenbüttel GmbH Grundversorger sind. 

 Der Stromverbrauch beträgt im Jahr höchstens 30.000 kWh. Die 
Lieferung erfolgt zum Letztverbrauch in Niederspannung. 

 Es darf kein wirksamer Stromlieferungsvertrag mit einem anderen 
Lieferanten bestehen. 

 
2. Vertragsabschluss 

 Der Stromlieferungsvertrag wird zu dem in der Auftragsbestäti-
gung genannten Datum wirksam. Er endet frühestens mit Ablauf 
der Grundlaufzeit. 

 Der Zählerstand zum Zeitpunkt des Lieferbeginns wird rechne-
risch ermittelt, sofern keine abgelesenen Daten vorliegen. 

 Im Fall eines Umzuges muss der Vertrag gekündigt werden. 

Die Kündigungsfrist beträgt dann – auch während der Grundlauf-
zeit – zwei Wochen auf das Ende eines Monats.  

 Die Vertragspartner haben jederzeit das Recht, den Vertrag mit 
einer Frist von einem Monat auf das Monatsende schriftlich zu 
kündigen, wenn der Jahresverbrauch 30.000 kWh übersteigt. 

 Nach Beendigung des Vertrages besteht für den Kunden die 
Möglichkeit, unentgeltlich den Lieferanten zu wechseln. 

 
3. Preise und Preisanpassung 

 In den Bruttopreisen sind das Entgelt für die Energielieferung, die 
Erstellung und Versendung einer jährlichen Abrechnung, das 
Netzentgelt, das Entgelt für Messung und Abrechnung, die Kon-
zessionsabgabe, die Stromsteuer, die Mehrbelastungen gemäß 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz sowie die Umsatzsteuer von zurzeit 19 % ent-
halten. Die Kosten für die Erstellung und Versendung jeder weite-
ren Abrechnung in Höhe von 25,00 EUR brutto je Rechnung und 
Energieart sind vom Kunden zu tragen. Hierüber ist mit den 
Stadtwerken Wolfenbüttel GmbH eine schriftliche Vereinbarung 

zu schließen. 

 Bei Inkrafttreten oder Änderung von Steuern oder Abgaben mit 
Einfluss auf den Strompreis ändert sich dieser entsprechend der 
tatsächlich eingetretenen Be- oder Entlastung. 

 Sonstige Preisanpassungen werden mit einer Frist von mindes-
tens sechs Wochen zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens veröffent-
licht. Im Falle von Preiserhöhungen ist der Kunde berechtigt, das 
Vertragsverhältnis schriftlich mit einer Frist von vier Wochen zum 
Inkrafttreten der Preiserhöhung zu kündigen. Kündigt er den Ver-
trag nicht, so gelten ab Inkrafttreten der Preiserhöhung die geän-
derten Preise. 

 Informationen über die jeweils aktuellen Preise sind im Kunden-
zentrum der Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH, Am Wasserwerk 2, 
38304 Wolfenbüttel, erhältlich und können auch im Internet unter 
www.stadtwerke-wf.de abgerufen werden. Informationen zu War-
tungsdiensten und Entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber er-
hältlich. 

 
4. Haftung 

 Ansprüche wegen Versorgungsstörungen im Sinne des  
§ 6 Abs. 3 Satz 1 StromGVV können gegen den Netzbetreiber 
geltend gemacht werden. 

 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unbe-
rührt. 

 
5. Zahlungsweise 

 Die Zahlung erfolgt ausschließlich durch Teilnahme am Last-
schriftverfahren (Einzugsermächtigung). 

 Der errechnete Abschlagsbetrag für den Zeitraum vom Vertrags-
beginn bis zur Jahresabrechnung wird in einem Teilbetrag nach 
Vertragsabschluss fällig (Akontozahlung). 

 Der Abrechnungszeitraum beträgt ein Jahr. Die Stadtwerke 
Wolfenbüttel GmbH verlangen für die gelieferte elektrische Ener-
gie eine Abschlagszahlung. Die Fälligkeit und Höhe der Ab-
schlagszahlung wird dem Kunden in der Regel mit der Jahresab-
rechnung mitgeteilt und ist im Voraus in voller Höhe für das Folge-
jahr zu entrichten. 

 
6. Verschiedenes 

 Soweit in diesem Vertrag nichts Abweichendes bestimmt ist, 
gelten ergänzend die Verordnung über Allgemeine Bedingungen 
für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzver-
sorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz 
(StromGVV) sowie die Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke 
Wolfenbüttel GmbH. 

 Soweit der zuständige Netzbetreiber die Stadtwerke Wolfenbüttel 
GmbH sind, ist der Lieferant von den Beschränkungen des § 181 
BGB befreit. 

 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übri-
gen davon unberührt. 

 Mündliche Vereinbarungen sind nicht getroffen. Jede Änderung 
oder Ergänzung des Vertrages einschließlich dieser Klausel be-
darf der schriftlichen Form. 

 Die Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH sind berechtigt, die Rechte 
und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen Rechts-
nachfolger zu übertragen. 

 Die im Zusammenhang mit dem Vertrag erhobenen Daten werden 
von den Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH automatisiert gespei-
chert, verarbeitet und im Rahmen der Zweckbestimmung (z. B. 
Verbrauchsabrechnung, Rechnungsstellung, Kundenbetreuung) 
verwendet. 

 Änderungen oder Ergänzungen dieser Allgemeinen Vertragsbe-
dingungen werden öffentlich bekannt gemacht und sind auch im 
Internet unter www.stadtwerke-wf.de abrufbar. Die Änderung gilt 
als genehmigt, wenn der Kunde ihr nicht innerhalb von zwei Mo-
naten nach Bekanntgabe schriftlich widerspricht. 

Sollte für die Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH die Weiterführung 
des Vertrages unzumutbar sein, weil die betreffenden Bedingun-
gen aufgrund des Widerspruchs des Kunden nicht zum Tragen 
kommen, sind die Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH berechtigt, den 
Vertrag mit einer Frist von 8 Wochen auf das Monatsende zu 
kündigen. Die Kündigung muss spätestens 2 Monate nach Zu-
gang des Widerspruchs bei den Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH 
erfolgen. 
 

7. Energieträgermix 2010 

(Stromkennzeichnung entsprechend § 42 EnWG) 
 

 Gesamt-
mix 

WF-natur Rest- 
mix 

Deutsch-
landmix 

Kernkraft 0% 0% 0% 25% 

Fossile / Sonsti-
ge Energien 0% 0% 0% 57% 

Erneuerbare 
Energien 100% 100% 100% 18% 

CO2-Emissionen 
in g/kWh 0 0 0 494 

Radioaktiver 
Abfall in g/kWh 0 0 0 0,0007 

 
 Gesamtstromlieferung Energieträgermix 
 Stadtwerke Wolfenbüttel Deutschland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Information zur Energieeffizienz 

 Hinweis nach § 4 Abs. 1 Gesetzes über Energiedienstleistungen 
und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) vom 
04.11.2010: 

 Wir möchten Sie darüber informieren, dass im Zusammenhang 
mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden bei der 
Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt wird, in der 
Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von 
Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. Weiterführende In-
formationen zu der so genannten Anbieterliste selbst erhalten Sie 
unter www.bfee-online.de. 

 
 
 
 
 
  Stand: 08.11.2011 

100% 
Strom aus 

Wasserkraft 

25% 

42% 

12% 

3% 15% 

3% 
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Kohle 
Erdgas 
Sonstige fossile 

Energieträger 

Sonstige erneuerbare 
Energien  

http://www.bfee-online.de/
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